
6. HOAI-Novelle vom Bundesrat beschlossen

In seiner Sitzung am 12. Juni 2009 hat der Bundesrat beschlossen, der  6. HOAI - Novelle zuzustimmen (BR-Drucksache 395/09). Nach Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt kann die HOAI 2009 in Kraft treten. Dies wird voraussichtlich im Juli/August der Fall sein. 

Auf Betreiben der Kammern und Verbände hat der Bundesrat eine Entschließung als Arbeitsauftrag an die Bundesregierung für die angekündigte weitere Novellierungsstufe der HOAI gefasst. Damit hat der Bundesrat zum Ausdruck gebracht, dass er nach Inkrafttreten der Verordnung eine weitere Modernisierung und redaktionelle Überarbeitung für unbedingt erforderlich hält. Er bittet die Bundesregierung dabei insbesondere eine Modernisierung der Leistungsbilder, eine Wiederaufnahme der in den Teilen X bis XIII der HOAI (Leistungen zur Umweltverträglichkeitsstudie, thermische Bauphysik, Schallschutz und Raumakustik, Leistungen für Bodenmechanik, Erd- und Grundbau sowie vermessungstechnische Leistungen) in der Fassung vom 1. Januar 1996 geregelten staatlichen Preisvorgaben in den verbindlichen Teil, eine Überprüfung der Honorarstruktur und eine weitere Verschlankung unter dem Blickwinkel des Wandels der Berufsbilder, der Umweltbelange und der Regeln der Technik zu untersuchen.

Darüber hinaus bittet der Bundesrat die Bundesregierung, ihm - auf Grundlage des von der Bundesregierung angekündigten Gutachtens - innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der novellierten HOAI über die Entwicklung sowie über möglicherweise notwendige Anpassungsmaßnahmen, insbesondere im Hinblick auf die Auskömmlichkeit der Honorarstruktur, die Leistungsbilder, die Anrechenbarkeit nach Bausubstanz sowie die Regelung der Objektüberwachung der HOAI, zu berichten. 

Auch die wohlmeinende Entschließung des Bundesrates kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Ergebnis des Novellierungsprozesses unzureichend und für die Ingenieurinnen und Ingenieure inakzeptabel ist. Zu Recht weist die Bundesingenieurkammer bspw. darauf hin, dass es sich bei der Anhebung aller Honorarsätze um 10 Prozent lediglich um einen vorläufigen Zuschlag handelt, der nicht mit einer Honorarerhöhung in gleichem Umfang einhergeht, da die Novelle an vielen Stellen auch zu Honorarminderungen führen wird. „Die angekündigte gutachterliche Untersuchung zur Auskömmlichkeit der Honorarsätze ist daher überfällig und muss kurzfristig in Angriff genommen werden“, so Dr. Jens Karstedt, Präsident der Bundesingenieurkammer, in einer Stellungnahme.

Der Blick zurück im Zorn hilft aber nicht weiter. Ein erster Schritt ist mit der Anpassung der HOAI an die Vorgaben der europäischen Dienstleistungsrichtlinie getan. Damit konnte der ersatzlose Wegfall der gesamten HOAI zum Ende dieses Jahres gerade noch einmal abgewendet werden. Jetzt gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Und das heißt, alsbald den Vorstoß für eine weitere Novellierung zu unternehmen. Nach der Reform ist vor der Reform.  

Gemeinsam mit der Bundesingenieurkammer und den anderen Länderingenieurkammern wird sich die Ingenieurkammer-Bau NRW dafür einsetzen, dass die in der Bundesratsentschließung genannten wesentlichen Anliegen des Berufsstandes - wie angekündigt - innerhalb eines Jahres überprüft und kurzfristig umgesetzt werden. Sie ist bereit, die erforderlichen Reformschritte aktiv und konstruktiv zu begleiten. 

Die Ingenieurkammer-Bau NRW empfiehlt ihren Mitgliedern im eigenen Interesse dringend, sich mit den neuen Vorschriften alsbald vertraut zu machen. Die Kammer wird hierzu eine erste Informationsveranstaltung und im Nachgang dazu vertiefende Seminare anbieten, um der zu erwartenden verstärkten Nachfrage Rechnung tragen zu können.  
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